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1. Allgemeines 
 
Entgelte für land- und forstwirtschaftliche (im Folgenden luf) Erzeugnisse und Dienstleistungen 
unterliegen grundsätzlich der Umsatzsteuer (oft auch als Mehrwertsteuer bezeichnet). Der Um-
satzsteuer unterliegen die Umsätze von Unternehmern; Unternehmer ist, wer nachhaltig selbstän-
dig Leistungen zur Erzielung von Einnahmen erbringt und nach außen hin in Erscheinung tritt, also 
auch Land- und Forstwirte. Wurde vom Finanzamt für luf genutzte Flächen ein Einheitswert festge-
stellt und werden diese Flächen auch bewirtschaftet, so kann man davon ausgehen, dass Umsätze 
im Rahmen eines land- und forstwirtschaftlichen Betriebes getätigt werden. 
 
Zum luf Betrieb gehört – vereinfacht ausgedrückt – die Pflanzen- und Tierproduktion mit Hilfe der 
Naturkräfte z.B. 
 

• Ackerbau 
• Grünlandbewirtschaftung 
• Viehwirtschaft 
• Forstwirtschaft 
• Wein- und Obstbau 
• Gartenbau und Baumschulen 
• Fischzucht 
• Imkerei. 

 
Ebenso umfasst sind die luf Nebenbetriebe und luf Nebentätigkeiten. Unter luf Nebenbetrieben 
versteht man insbesondere die Be- und Verarbeitung überwiegend eigener Naturprodukte, als Ne-
bentätigkeiten gelten vor allem Dienstleistungen mit luf Betriebsmitteln. Dabei sind die gewerbe- 
und einkommensteuerrechtlichen Grenzen (z.B. 24.200-€-Einnahmengrenze, Unternehmeridenti-
tät) zu beachten, die Zurechnung bestimmter Tätigkeiten zur bäuerlichen Sozialversicherung ist für 
Belange des Steuerrechts nicht maßgeblich. 
 
Der Umsatzsteuer unterliegen auch die Hilfsgeschäfte (z.B. der Verkauf von Altmaschinen), Impor-
te aus anderen Staaten sowie der Eigenverbrauch. 
 
 
2. Umsatzsteuerpauschalierung in der Land- und Forstwirtschaft 
 
2.1 Voraussetzungen, grundsätzliche Vorgangsweise 
 
Nichtbuchführungspflichtige land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Einheitswert bis € 150.000,--, 
Umsatz bis € 400.000,-- – Übergangsfrist beachten!) sind bei der Umsatzsteuer grundsätzlich pau-
schaliert. 
 
Bei diesen Unternehmen beträgt der anzuwendende Umsatzsteuersatz bei Lieferungen und Leis-
tungen 10% (Verkauf an Nichtunternehmer) bzw. 12% (Verkauf an Unternehmer). Es entsteht 
(wegen Festsetzung der Vorsteuerbeträge in gleicher Höhe) weder eine Umsatzsteuerzahllast 
noch ein Vorsteuerüberschuss, daher entfällt grundsätzlich eine Verrechnung der USt mit dem 
Finanzamt.
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Für die pauschalierten Umsätze trifft den Land- und Forstwirt weder eine Aufzeichnungs- noch 
eine Steuererklärungspflicht (ausgenommen bestimmte Getränkeverkäufe). 
 
2.2 Getränkeumsätze 
 
2.2.1 Abpauschalierte Getränkeverkäufe 
 
Beim Verkauf von Wein/Obstwein aus eigenen Obststoffen sowie Wasser, Milch, bestimmten 
Milcherzeugnissen mit Zusätzen von Früchten und Kakao, Speiseessig und Met ist keine Umsatz-
steuer („Zusatzsteuer“) an das Finanzamt zu entrichten. 
 
Achtung: 
Beim Ausschank (Buschenschank) von Getränken gilt immer ein Umsatzsteuersatz von 20% (mit 8 
bzw. 10% Zahllast).  
 
2.2.2 Umsatzsteuerpflichtige Getränkeverkäufe 
 
Von der allgemeinen Umsatzsteuerpauschalierung gibt es jedoch eine wichtige Ausnahme: 
Für die Lieferungen und den Eigenverbrauch von nicht unter Punkt 2.2.1. angeführten nichtalkoho-
lischen Getränken (z.B. Fruchtsäfte, ...) und alkoholischen Flüssigkeiten (z.B. Branntwein, Likör, 
Sturm, Wein/Most aus zugekauften Obststoffen...) – sowie generell bei Buschenschank – ist eine 
Zusatzsteuer von 10% der Bemessungsgrundlage (bei Verkauf an Nichtunternehmer) bzw. von 8% 
(bei Verkauf an Unternehmer) zu berechnen und zu entrichten. 
Unter Eigenverbrauch versteht man die Entnahme von Getränken aus dem Betrieb für private 
Zwecke. Beim Eigenverbrauch sind die Gestehungskosten für die Berechnung der Bemessungs-
grundlage heranzuziehen.  
In diesen Fällen müssen auch von pauschalierten Land- und Forstwirten die Getränkeumsätze 
aufgezeichnet werden, Umsatzsteuervoranmeldungen und eine Umsatzsteuererklärung einge-
reicht und die Zusatzsteuer an das Finanzamt entrichtet werden. 
 

Rechenbeispiel: 

Ein pauschalierter Landwirt verkauft folgende Getränke an Letztverbraucher  
(Nichtunternehmer) bzw. hat folgenden Eigenverbrauch: 
 
 200 l Schnaps                            à € 11,-- = € 2.200,-- 
 300 l Apfelsaft                            à €   1,-- = € 300,-- 
 10 l Eigenverbrauch Schnaps  à €   4,-- = € 40,-- 
   € 2.540,-- 
Ermittlung der Bemessungsgrundlage : 
                                                                                           10% USt 
 
a) Verkäufe:  € 2.500,-- : 120% = € 2.083,33 � € 208,33 
b) Eigenverbrauch €      40,-- : 120% = €      33,33 � €     3,33 
Gesamtzusatzsteuer (an das Finanzamt abzuführen)              € 211,66 
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2.3 Umsatzsteuer für „Importe“ 
 
Neben der Umsatzsteuerzahllast beim Verkauf von bestimmten Getränken (siehe oben) haben 
pauschalierte Land- und Forstwirte grundsätzlich auch die Umsatzsteuer beim betrieblichen Import 
von Waren aus Mitgliedstaaten der Europäischen Union („innergemeinschaftlicher Erwerb“) und 
Drittstaaten zu entrichten; diesbezüglich ist bei Abholgeschäften aus anderen Mitgliedstaaten der 
EU die Erwerbsschwelle von € 11.000,-- (ausgenommen verbrauchssteuerpflichtige Waren) zu 
beachten. (Informieren Sie sich beim grenzüberschreitenden Warenverkehr, welche steuerrechtli-
chen Bestimmungen im Einzelfall gelten.) 
 
 
3. Regelbesteuerung 
 
Regelbesteuerung bedeutet die Besteuerung nach den allgemeinen Regeln des Umsatzsteuerge-
setzes („Normalbesteuerung“) hinsichtlich Aufzeichnungspflichten, Umsatzsteuerverrechnung mit 
dem Finanzamt, Abgabe von Steuererklärungen (Formular U 30, Formular U 1) usw. 
 
3.1 Aufzeichnungen 
 
3.1.1 Umfang der Aufzeichnungen 
 
Vereinfacht ausgedrückt sind die Einnahmen und Ausgaben aufzuschreiben. Genauer formuliert 
sind die Bemessungsgrundlagen (Wertmaßstab von dem die Steuer ermittelt wird) aufzuzeichnen 
für  
 

• Lieferungen (Nettobetrag) 
• Leistungen (Nettobetrag) 
• Eigenverbrauch (Selbstkosten) 
• Einfuhr - Ausfuhr (innergemeinschaftliche Erwerbe - Lieferungen)  

 
sowie 
 

• Entgelte für erhaltene Lieferungen und sonstige Leistungen, die an den Unternehmer (optie-
render Landwirt) für sein Unternehmen ausgeführt worden sind (Datum, Gegenstand, Ent-
gelt, Steuersatz) 

• im voraus bezahlte Entgelte (Anzahlungen auch bei Sollbesteuerung)  
• unrichtige oder überhöhte Steuerbeträge (Rechnungsmängel) 
• die auf diese Umsätze entfallende Steuer (Vorsteuer) 

 
Die Entgelte (Nettobeträge) und die darauf entfallende Steuer sind grundsätzlich getrennt aufzu-
zeichnen.  
 
Für Ausfuhrlieferungen (innergemeinschaftliche Lieferungen) ist außerdem ein leicht nachprüfbarer 
buchmäßiger Ausfuhrnachweis erforderlich. 
 
Bei Kleinbetragsrechnungen darf die Umsatzsteuer aus dem Gesamtbetrag mit folgendem Schlüs-
sel (Divisor oder Multiplikator) herausgerechnet werden: 
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Bruttobetrag      Divisor              oder            Multiplikator 

inkl.     10%  USt 11 0,090909 
inkl.     12%  USt 9,3333 0,107143 
inkl.     20%  USt 6 0,166666 

 
 
3.1.2 Form der Aufzeichnungen 
 
Eine bestimmte Form für die Aufzeichnungen ist im Gesetz nicht vorgeschrieben. Die Aufzeich-
nungen müssen auf eine solche Weise geführt werden, dass daraus die Grundlagen für die Be-
rechnung der vom Unternehmer zu entrichtenden Steuer eindeutig und leicht nachprüfbar zu erse-
hen sind. Aus den Aufzeichnungen muss ersichtlich sein, wie sich die Entgelte auf die steuerpflich-
tigen Umsätze, getrennt nach Steuersätzen (10%, 12%, 20%) und auf die steuerfreien Umsätze 
verteilen. Die Trennung der Entgelte nach Steuersätzen hat spätestens zum Schluss jedes Vor-
anmeldungszeitraumes zu erfolgen.  
 
Ein Verstoß gegen die Aufzeichnungspflichten kann zur Folge haben, dass die Besteuerungs-
grundlagen geschätzt werden müssen.  
 
Die Geschäftsfälle können nach Belegarten (Belegkreisen) geordnet werden, z.B. Eingang der 
Ware bzw. Leistung (E), Ausgang der Ware bzw. Leistung (A), Kassa (K), Bank (B), Ausgang der 
Ware bzw. Leistung. Innerhalb eines Belegkreises sind die Belege der Zeitfolge nach geordnet 
einzutragen. 
 
Beispiel: 
 

Beleg 
Nr. 

Datum an / von Gegen 

-stand 

Netto- 

betrag 

Umsatzsteuer Vor-
steuer 

     0 % 10% 12% 20%  

E 1 5.7. Lagerhaus 3000 l Diesel 2.100,-     420,- 

A 1 10.7. Fleisch-Max-
GmbH 

20 Mast-
schweine 

2.400,-  240,-    

K 1 13.7. Herr Ing. 
Durstig 

10 Liter Wein 30,-   3,60   

A 2 15.7. Landwirt 
Franz Bauer 

2 ha  
Mähdrusch 

220,-    44,-  

A 3 20.7. Landwirt 
Fritz Mayer 

Traktor  
gebraucht 

5.000,-    1.000,-  

B 1 30.7. Dr. Stephan 
Städter  

Pachtzins/ 
Acker  
monatlich  

500,- 0,-     
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3.1.3 Zeitpunkt der Aufzeichnungen 
 
Die notwendigen Bemessungsgrundlagen müssen fortlaufend (tagesbezogen) grundsätzlich bis 
spätestens einen Monat und 15 Tage nach Ablauf des Kalendermonats aufgezeichnet werden.  
Die aufgezeichneten Entgelte (Nettobeträge) und Steuerbeträge sowie die Bemessungsgrundlage 
für den Eigenverbrauch müssen spätestens zum Schluss eines jeden Voranmeldungszeitraumes 
zusammengerechnet werden.  
 
Die notwendigen Aufzeichnungen sind der Zeitfolge nach geordnet, vollständig, richtig und zeitge-
recht vorzunehmen. 
 
Die entsprechenden Aufzeichnungen und bezughabenden Belege sind zu sammeln und geordnet 
7 Jahre (bei Grundstücken 12 Jahre) aufzubewahren. 
 
3.2 Vorsteuerabzug 
 
Der Unternehmer (optierende Landwirt) kann Umsatzsteuerbeträge, die ihm für Leistungen an sein 
Unternehmen in Rechnung gestellt werden, von der eigenen Umsatzsteuerschuld abziehen bzw. 
vom Finanzamt die Erstattung beantragen. Verrechnet beispielsweise ein Baumeister für die Stall-
errichtung € 100.000,-- + 20% USt, so erhält der Landwirt eine Umsatzsteuer in Höhe von 
€ 20.000,-- gutgeschrieben. 
 
Bei Ausgaben, die sowohl den Privatbereich als auch den Betrieb betreffen (z.B. Stromrechnun-
gen, Dieselöl etc.) ist eine entsprechende Aufteilung vorzunehmen (Vorsteuerabzug nur bei min-
destens 10% betrieblicher Nutzung). 
 
Für alle Lieferungen und sonstige Leistungen, die im Zusammenhang mit Anschaffung, Miete 
(Leasing) und dem laufenden Betrieb eines Personenkraftwagen oder Kombinationskraftwagen 
stehen, gibt es (trotz betrieblicher Nutzung) generell keinen Vorsteuerabzug. Die vorsteuerabzugs-
berechtigten Kraftfahrzeuge sind in einer Liste des Finanzministeriums ersichtlich – siehe 
http://www.bmf.gv.at/Steuern/Fachinformation/Umsatzsteuer/Listedervorsteuerab_5549/_start.htm 

 
3.3 Zeitpunkt des Vorsteuerabzuges 
 
Die Geltendmachung der Vorsteuer erfolgt für den jeweiligen Voranmeldungszeitraum, in dem alle 
Voraussetzungen erfüllt sind.  
 
Die Voraussetzungen für den Vorsteuerabzug sind grundsätzlich erfüllt, wenn 

• die Leistung bereits empfangen ist (z.B. Dieselöl wurde bereits geliefert) 
und 

• die Rechnung ausgestellt ist. 
 
Wirtschaftlich bedeutsam ist der Zeitpunkt des Vorsteuerabzuges immer dann, wenn von der Pau-
schalierung zur Regelbesteuerung gewechselt wird. 
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Beispiel:  
Im November 2007 wird eine Güllegrube errichtet. Mit 1.1.2008 optiert der Land- und Forstwirt zur 
Regelbesteuerung. Die Rechnung für die Errichtung der Güllegrube wird am 4.1.2008 ausgestellt. 
Dem Landwirt steht der Vorsteuerabzug nicht zu. 
 
Wenn der Betrieb von beiden Ehegatten geführt wird, muss bei eingehenden Rechnungen unbe-
dingt darauf geachtet werden, dass beide Ehegatten als Leistungsempfänger auf der Rechnung 
angeführt sind. 
 
3.4 Entstehen der Steuerschuld 
 
Nach dem Umsatzsteuergesetz muss die Umsatzsteuer bei nichtbuchführungspflichtigen land- und 
forstwirtschaftlichen Betrieben nach dem Istsystem ermittelt werden. Dies bedeutet, dass die Um-
satzsteuerschuld jeweils mit Ablauf des Monats entsteht, in dem die Entgelte vereinnahmt worden 
sind.  
 
Bei Sollbesteuerung (über Antrag möglich) entsteht die Steuerschuld mit Ablauf des Kalendermo-
nats, in dem die Lieferung oder sonstige Leistung ausgeführt worden ist. 
 
Erbringt ein Unternehmer, der im Inland weder einen Wohnsitz (Sitz) noch eine Betriebstätte hat, in 
Österreich eine steuerpflichtige Leistung (z.B. Erntearbeiten, Holzschlägerungen und Bauleistun-
gen auf Grundstücken), so hat der Leistungsempfänger, wenn er Unternehmer ist, die auf diese 
Leistung entfallende Umsatzsteuer einzubehalten und an das Finanzamt des Leistungsempfängers 
abzuführen, da die Steuerschuld in diesen Fällen auf ihn übergeht.  
 
3.5 Steuerentrichtung 
 
3.5.1 Selbstberechnungsverfahren 
 
Der Unternehmer hat für jeden Kalendermonat die darauf entfallende Steuerschuld bis zum 15. 
des zweitfolgenden Kalendermonats selbst zu bemessen und zu entrichten. Für Unternehmer, 
deren Umsätze im vorangegangenen Kalenderjahr € 22.000,-- nicht überstiegen haben, ist das 
Kalendervierteljahr Voranmeldungszeitraum. Die Vorauszahlungsberechnung hat unter Verwen-
dung einer "Umsatzsteuervoranmeldung" (Formular U 30) zu erfolgen. Die Einreichung der Um-
satzsteuervoranmeldung beim Finanzamt ist in folgenden Fällen vorgesehen: 
 

• wenn sich bei der Gegenüberstellung der Umsatzsteuer mit der Vorsteuer eine Gutschrift  
ergibt, 

• wenn die errechnete Zahllast beim Finanzamt nicht oder verspätet entrichtet wird, 
• wenn der Jahresumsatz über € 100.000,-- beträgt, 
• wenn das Finanzamt hiezu auffordert. 

 
Seit 1.4.2003 sind bei technischer Zumutbarkeit (Internetanschluss vorhanden) die Umsatzsteuer-
voranmeldungen elektronisch dem Finanzamt zu übermitteln. Nähere Informationen zur Anmel-
dung zu FinanzOnline siehe  
http://formulare.bmf.gv.at/Service/Formulare/BMF/FON/2003/fon1.pdf  
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3.5.2 Umsatzsteuer(jahres)erklärung 
 
Der Unternehmer hat nach Ablauf des Kalenderjahres eine Umsatzsteuererklärung abzugeben 
(Formular U1). Termin für die Umsatzsteuererklärung ist grundsätzlich der 30.4. des folgenden 
Jahres. Bei elektronischer Übermittlung verlängert sich die Frist bis zum 30.6.  
 
3.6 Kleinunternehmerregelung 
 
Die so genannte Kleinunternehmerregelung bedeutet, dass bei jährlichen Umsätzen bis zu 
€ 22.000,-- (ab 2007 € 30.000,--) keine Umsatzsteuer zu verrechnen und abzuführen ist und keine 
Vorsteuern beansprucht werden können. Die Kleinunternehmerregelung gilt nur im Bereich der 
Regelbesteuerung und ist daher auf pauschalierte Land- und Forstwirte (siehe Kapitel 2.) nicht 
anwendbar. Auf die Kleinunternehmerregelung kann bis zur Rechtskraft des Umsatzsteuerbe-
scheides durch schriftlichen Antrag verzichtet werden. Die Erklärung ist für fünf Kalenderjahre bin-
dend und kann nur mit Wirkung vom Beginn eines Kalenderjahres an widerrufen werden. Der Wi-
derruf ist spätestens bis zum 31. Jänner jenes Jahres zu erklären, in dem die Kleinunternehmerre-
gelung wieder beansprucht werden soll (siehe Anhang). 
 
Durch die Anhebung der Kleinunternehmergrenze ab 2007 auf € 30.000,-- kann sich auch für be-
reits in der Regelbesteuerung befindliche Betriebe Handlungsbedarf ergeben (Verzicht auf Klein-
unternehmerregelung). 
 
 
4. Option zur Regelbesteuerung 
 
Zur Klarstellung: Die Option zur Regelbesteuerung bei der Umsatzsteuer darf nicht mit der sozial-
versicherungsrechtlichen Beitragsgrundlagenoption verwechselt werden. Die Option zur Regelbe-
steuerung ändert auch nichts an einer allfälligen Pauschalierung bei der Einkommensteuer. 
 
4.1 Ausübung und Widerruf der Option 
 
Nichtbuchführungspflichtige Land- und Forstwirte fallen von Gesetzes wegen unter die Umsatz-
steuer-Pauschalierung. Wenn sie diese nicht beanspruchen wollen, haben sie das Recht zu optie-
ren, das heißt, die Umsatzsteuer und die Vorsteuer nach den allgemeinen Regeln des Umsatz-
steuergesetzes mit dem Finanzamt zu verrechnen. Sollten die Umsätze eines Kalenderjahres 
€ 22.000,-- (ab 2007 € 30.000,--) nicht übersteigen, so muss auch auf die Kleinunternehmerrege-
lung verzichtet werden (Doppeloption), damit das Recht zum Vorsteuerabzug nicht verloren geht. 
 
Dies muss dem Finanzamt bis zum Ablauf eines Kalenderjahres schriftlich mitgeteilt werden (Opti-
onsantrag). Der Antrag kann also rückwirkend auf den Beginn des laufenden Kalenderjahres ge-
stellt werden. Ein Beispiel für einen Optionsantrag finden Sie im Anhang. 
 
Die Optionsdauer beträgt mindestens 5 Jahre. Wird nach Ablauf dieses Zeitraumes der abge-
gebene Optionsantrag widerrufen, kann die Umsatzsteuerpauschalierung wieder in Anspruch ge-
nommen werden.  
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Der Widerruf kann nur zu Beginn eines Kalenderjahres erfolgen und muss bis spätestens 
31. Jänner desselben Kalenderjahres beim Finanzamt eingereicht werden.  
 
Erfolgt der Widerruf nicht termingerecht, verlängert sich die Optionsdauer jeweils um ein weiteres 
Jahr. 
 

Beispiel für die Option:  

Im Laufe des Jahres 2007 teilt ein Land- und Forstwirt dem Finanzamt schriftlich mit, dass er ab 
1.1.2007 nach den allgemeinen Vorschriften des Umsatzsteuergesetzes besteuert werden soll. 
Diese Erklärung bindet ihn mindestens bis 31.12.2011. Ab 1.1.2012 kann er wieder von der Um-
satzsteuerpauschalierung Gebrauch machen. Hierzu ist ein Widerruf der seinerzeit abgegebenen 
Erklärung notwendig. Dieser Widerruf ist bis spätestens 31.1.2012 zu erklären. 
 
 
Laut VwGH vom 3.11.1986, Zl. 85/15/0225 stellt der bloße Übergang von der Regelbesteuerung 
auf die Pauschalierung keine Änderung der Verhältnisse im Sinne des § 12 Abs. 10 UStG dar, 
sodass es zu keiner anteiligen Rückzahlung von Vorsteuern kommt. Der Verwaltungsgerichtshof 
hat somit klargestellt, dass der Übergang von der Regelbesteuerung zur Durchschnitts-
satzbesteuerung für sich allein noch nicht eine Vorsteuerberichtigung rechtfertigt.  
 
Während des Zeitraumes der Regelbesteuerung gelten für den Land- und Forstwirt die allge-
meinen Bestimmungen („allgemeinen Regeln“) des Umsatzsteuergesetzes (Regelbesteuerung) 
hinsichtlich Aufzeichnungspflichten, Umsatzsteuerverrechnung mit dem Finanzamt, Abgabe von 
Steuererklärungen (Formular U 30, Formular U 1) usw. 
 
4.2 Vorsteuerabzug bzw. Zahllast bei Beginn und Ende der Regelbesteuerung 
 
Ein Vorsteuerabzug kann nur für Vorleistungen geltend gemacht werden, die tatsächlich im Regel-
besteuerungszeitraum ausgeführt wurden. Die Rechnungslegung bzw. Bezahlung im Regelbe-
steuerungszeitraum reicht nicht aus.  
 
Widerruft ein Land- und Forstwirt, der während der Regelbesteuerung nach vereinnahmten Entgel-
ten versteuert hat, nach Ablauf der fünfjährigen Bindungswirkung seine Optionserklärung, so hat er 
jene Umsätze, die noch im Regelbesteuerungszeitraum bewirkt, deren Entgelte aber noch nicht 
vereinnahmt wurden, im ersten auf den Wechsel folgenden Voranmeldungszeitraum nachzu-
versteuern. Gleichzeitig können Vorsteuern für Vorleistungen, die noch im Regelbesteuerungszeit-
raum ausgeführt, aber noch nicht abgerechnet wurden, geltend gemacht werden, wenn alle Vor-
aussetzungen für den Vorsteuerabzug erfüllt sind.  
 
4.3 Sonderfall: Änderung des/der Unternehmer im Zusammenhang mit der Option 
 
Die Option zur Regelbesteuerung ist ein höchstpersönliches Recht des Unternehmers und wirkt 
bei Einzel- oder Gesamtrechtsnachfolge nicht automatisch auf den Betriebsübernehmer weiter. Bei 
einem Betriebsführerwechsel ist der Antrag auf Regelbesteuerung – wenn diese fortgeführt werden 
soll – neu zu stellen und beginnt die 5-Jahres-Frist neu zu laufen. Bei einem bloßen Hinzukommen 
oder Wegfallen eines Gesellschafters in einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts (z.B. Miteigen-
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tumsgemeinschaft) ändert sich die Identität des Unternehmers nicht, solange die Gesellschaft als 
solche bestehen bleibt.  
 
Die Übergabe eines Betriebes stellt im Regelfall einen Eigenverbrauch im Sinne des Umsatzsteu-
ergesetzes dar. Daher hat der regelbesteuerte Übergeber dem Übernehmer Umsatzsteuer in 
Rechnung zu stellen. Wenn der Übernehmer die Vorsteuer beanspruchen will, muss er ebenfalls 
rechtzeitig  (das heißt noch im Jahr der Übergabe) zur Regelbesteuerung optieren.  Erfolgt die 
Übergabe nach Rückkehr in die Pauschalierung, so ist bei unbeweglichem Vermögen nach derzei-
tiger Gesetzeslage eine Vorsteuerberichtigung vorzunehmen, wenn seit Ablauf des Kalenderjahres 
der erstmaligen Verwendung des Gebäudes noch nicht neun Jahre verstrichen sind.  
 
 
5. Rechnungen 
 
Land- und Forstwirte sind berechtigt und auf Verlangen des Leistungsempfängers auch verpflich-
tet, für Umsätze im Rahmen ihres luf Betriebes Rechnungen auszustellen. Seit 2004 besteht eine 
Verpflichtung zur Ausstellung von Rechnungen zwischen Unternehmern. Bei der Ausstellung einer 
Rechnung ist eine Durch- oder Abschrift anzufertigen und 7 Jahre, im Zusammenhang mit 
Grundstücken (z.B. Stallbau) 12 Jahre aufzubewahren. 
 
5.1 Erforderliche Angaben 
 
Rechnungen, die den Leistungsempfänger zum Vorsteuerabzug berechtigen sollen, müssen fol-
gende Angaben beinhalten: 
 

• den Namen und die Anschrift des liefernden oder leistenden Unternehmers; 
• den Namen und die Anschrift des Abnehmers der Lieferung oder des Empfängers der sons-

tigen Leistung; 
• die Menge und die handelsübliche Bezeichnung der gelieferten Gegenstände oder die Art 

und den Umfang der sonstigen Leistung; 
• den Tag der Lieferung oder der sonstigen Leistung oder den Zeitraum, über den sich die 

sonstige Leistung erstreckt; 
• das Entgelt für die Lieferung oder sonstige Leistung und den anzuwendenden Steuersatz, im 

Falle einer Steuerbefreiung einen Hinweis, dass für diese Lieferung oder sonstige Leistung 
eine Steuerbefreiung gilt; 

• den auf das Entgelt entfallenden Steuerbetrag. 
• das Ausstellungsdatum; 
• eine fortlaufende Nummer mit einer oder mehreren Zahlenreihen, die zur Identifizierung einer 

Rechnung einmalig vergeben wird; 
• die dem Leistungserbringer vom Finanzamt erteilte Umsatzsteuer-Identifikationsnummer 
• und bei Rechnungen, deren Gesamtbetrag € 10.000,-- übersteigt, die UID-Nummer des Leis-

tungsempfängers  
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Kleinbetragsrechnungen: 
 
Bei Rechnungen, deren Gesamtbetrag € 150,-- inkl. USt. nicht übersteigt, genügen folgende An-
gaben: 
 

• das Ausstellungsdatum; 
• der Name und die Anschrift des liefernden oder leistenden Unternehmers; 
• die Menge und die handelsübliche Bezeichnung der gelieferten Gegenstände oder die Art 

und der Umfang der sonstigen Leistung; 
• der Tag der Lieferung oder der sonstigen Leistung oder der Zeitraum, über den sich die 

sonstige Leistung erstreckt; 
• das Entgelt und der Steuerbetrag für die Lieferung oder sonstige Leistung in einer Summe 

(z.B.: € 100,-- incl. 12% USt); 
• der Steuersatz. 

 
Hinweis: 
Gemäß § 11 Abs. 12 UStG schuldet ein Unternehmer eine unrichtig in Rechnung gestellte Um-
satzsteuer jedenfalls auf Grund der Rechnungslegung! (Gilt auch für pauschalierte Landwirte!) 
 
5.2 Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (UID-Nummer) 
 
In einem Erlass vom 23.10.2002 hat das Bundesministerium für Finanzen mitgeteilt, dass Unter-
nehmer, die nur Umsätze bewirken, für die die Steuer nach § 22 UStG 1994 mit 10% bzw. 12% der 
Bemessungsgrundlage festgesetzt wird, keine UID-Nummer erhalten und daher in ihren Rechnun-
gen auch die „dem Unternehmer vom Finanzamt erteilte UID-Nummer“ nicht angeben können. 
Somit haben umsatzsteuerpauschalierte land- und forstwirtschaftliche Betriebe auf der Rechnung 
keine UID-Nummer anzugeben. Ist jedoch eine UID-Nummer vorhanden, so ist diese auf allen 
(ausgenommen Kleinbetragsrechnungen) Rechnungen anzugeben. 
 
Gemäß dem genannten Erlass berechtigen derartige Rechnungen trotz Fehlens der UID-Nummer 
des leistenden Unternehmers zum Vorsteuerabzug, vorausgesetzt der Land- oder Forstwirt weist 
in seiner Rechnung darauf hin, dass der Umsatz nach § 22 Abs. 1 UStG 1994 dem Durchschnitts-
steuersatz von 12% unterliegt. 
Auf der Rechnung an andere Unternehmer soll daher folgender Vermerk aufscheinen: 
„Durchschnittssteuersatz 12%“ ! 
 
Benötigt jedoch ein umsatzsteuerpauschalierter Land- oder Forstwirt, aus welchen Gründen auch 
immer, eine UID-Nummer, so wird ihm vom Finanzamt auf Antrag eine solche erteilt (siehe An-
hang). 
 
Legt somit ein Land- oder Forstwirt eine Rechnung über einen dem 20%-igen Steuersatz unterlie-
genden Umsatz (z.B. Verkauf von alkoholischen und sonstigen Flüssigkeiten wie Schnaps, Apfel-
saft,.......) an einen Unternehmer, ist eine UID-Nummer zu beantragen und auf sämtlichen Rech-
nungen anzugeben (ausgenommen Kleinbetragsrechnungen)! 
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Für die Überprüfung der Richtigkeit der UID-Nummern von Geschäftspartnern in anderen EU-
Ländern ist ein Bestätigungsverfahren vorgesehen. Bestätigungsanfragen sind zu richten an das 
 
UID-Büro des Bundesministeriums für Finanzen 
Erdbergstraße 192-196 
A-1034 Wien 
Telefon: 0810 00 5310 
Telefax: 0810 00 5012 
 
Die inhaltliche Richtigkeit der UID-Nummer von Geschäftspartnern im Inland ist nach dem Erlass 
„bis auf weiteres“ nicht zu überprüfen. 
 
5.3 Fortlaufende Nummer 
 
Die Rechnung hat eine fortlaufende Nummer mit einer oder mehreren Zahlenreihen, die zur Identi-
fizierung einmalig vergeben werden, zu enthalten. Im Rahmen der fortlaufenden Nummer sind 
auch Buchstaben zulässig, sofern das Erfordernis der fortlaufenden Bezeichnung gewährleistet ist. 
Der Zeitpunkt des Beginnes der laufenden Nummer kann frei gewählt werden, muss jedoch sys-
tematisch sein (auch täglicher Nummernbeginn ist zulässig). 
 
In die fortlaufende Nummerierung können auch die Kleinbetragsrechnungen einbezogen werden. 
 
Es sind verschiedene Rechnungskreise zulässig, jedoch muss die Zuordnung eindeutig sein. Es 
können auch verschiedene Waren- und Leistungsgruppen als eigene Rechnungskreise angesehen 
werden. 
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6. Warnhinweise zu den häufigsten Fehlern bei der Umsatzsteuer 
 
Die folgenden Hinweise betreffen Probleme, die häufig in der Beratung zu Tage treten. Ein An-
spruch auf Vollständigkeit kann natürlich nicht erfüllt werden. 
 

• Vorsicht beim Ausweisen von Umsatzsteuer in Rechnungen: Nur für Umsätze im Rahmen 
des Unternehmens ist Umsatzsteuer in Rechnung zu stellen! Also keine Umsatzsteuer bei 
Verkauf eines PKW oder alter Bauernmöbel. Wird hiefür Umsatzsteuer ausgewiesen, ist der 
entsprechende Betrag an das Finanzamt abzuführen. Für umsatzsteuerpauschalierte Land-
wirte gilt (ausgenommen bestimmte Getränkeverkäufe – siehe Kapitel 2.2.2. – und bestimmte 
Fälle der Verpachtung) nie der Steuersatz von 20%, also auch nicht bei Altmaschinenverkäu-
fen oder Leistungserbringungen. 

 
• Bei Betriebsführung durch mehrere Personen (z.B. Ehegatten) muss die Rechnung den Na-

men aller Betriebsführer als Leistungserbringer bzw. –empfänger enthalten. Eine Rechnung 
darf nur durch den Rechnungsaussteller berichtigt werden. 

 
• Bei der Option zur Regelbesteuerung auf die UID-Nummer in den Rechnungen nicht verges-

sen! 
 
• Bei Importen ist jedenfalls entweder die inländische oder die ausländische Umsatzsteuer zu 

berechnen – siehe Kapitel 2.3. 
 
• Bei ausländischen Unternehmern, die einem österreichischen Landwirt Leistungen erbringen: 

Umsatzsteuer direkt vom Leistungsempfänger an dessen Finanzamt und nicht an den Unter-
nehmer, wenn dieser keinen Sitz im Inland hat – siehe Kapitel 3.4. 

 
• Verpachtungen von landwirtschaftlichen Flächen in der Regel mit 0%, selten mit 20%, nie je-

doch mit 10 oder 12% USt. 
 
• Bei Verrechnung durch Gutschrift ist die verrechnende Stelle (z B Molkerei. Lagerhaus) von 

einer allfälligen Option zu verständigen, damit nicht mehr 12, sondern nur mehr 10% USt ver-
rechnet werden. 

 
• Eine Vorsteuerrückerstattung für „zu Unrecht“ in EU-Mitgliedstaaten entrichtete Umsatzsteuer 

ist (beispielsweise für Deutschland) nur bis zum 30.6. des Folgejahres zulässig.  
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Beachten Sie bitte die Ausfüllhilfe zu dieser Erklärung (Formular U 1a).

 Informationen zur elektronischen Erklärungsabgabe finden Sie im Internet (www.bmf.gv.at) oder
direkt unter FinanzOnline (https://finanzonline.bmf.gv.at). Für telefonische Auskünfte zur elektroni-
schen Erklärungsabgabe steht Ihnen auch die FinanzOnline - Hotline unter der Nummer 0810 / 22 11 00
zur Verfügung.
Informationen zur Umsatzsteuer finden Sie im Internet unter "Steuern / Umsatzsteuer" oder "Steuern /
Richtlinien Steuerrecht (Umsatzsteuerrichtlinien 2000)".

Eingangsvermerk

Team

Erklärt werden die Umsätze des Wirtschaftsjahres

und/oder vombisvom

Zum Unternehmen gehören Organgesellschaften

Umsatzsteuererklärung für 2005

Vom Kalenderjahr abweichendes Wirtschaftsjahr (nur in diesen Fällen auszufüllen)

Sehr geehrte Steuerzahlerin! Sehr geehrter Steuerzahler!
Personenbezogene Begriffe (zB Unternehmer) beziehen sich auf beide Geschlechter.
Gesetzliche Bestimmungen ohne nähere Bezeichnung beziehen sich auf das Umsatzsteuergesetz 1994 (UStG 1994).

Zutreffendes bitte ankreuzen !

An das Finanzamt

nein
ja wenn ja, Anzahl der Organgesellschaften

 c) abzüglich Umsätze, für die die Steuerschuld gemäß § 19 Abs. 1 zweiter Satz sowie gemäß
§ 19 Abs. 1a. Abs. 1b und Abs. 1c auf den Leistungsempfänger übergegangen ist.

Berechnung der Umsatzsteuer: Bemessungsgrundlage 1)
Beträge in Euro und Cent

1) Minusvorzeichen sind, soweit nicht vorgedruckt, beim Ausfüllen der Erklärung einzusetzen.

Lieferungen, sonstige Leistungen und Eigenverbrauch:
 a) Gesamtbetrag der Bemessungsgrundlagen des Veranlagungszeitraumes 2005 für Liefe-

rungen und sonstige Leistungen (ohne den nachstehend angeführten Eigenverbrauch)
einschließlich Anzahlungen (jeweils ohne Umsatzsteuer)

b) zuzüglich Eigenverbrauch (§ 1 Abs. 1 Z 2, § 3 Abs. 2 und § 3a Abs. 1a)

SUMME

000

001

Unternehmer (Name, Anschrift, Telefonnummer)

021

2005
Steuernummer (bitte bei allen Eingaben anführen)

U 1, Seite 1, Version vom 06.10.2005U 1 Bundesministerium für Finanzen
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015

 e) Art. 6 Abs. 1, sofern Lieferungen neuer Fahrzeuge an Abnehmer ohne UID-Nummer bzw.
durch Fahrzeuglieferer gemäß Art. 2 erfolgten.

 d) Art. 6 Abs. 1 (innergemeinschaftliche Lieferungen
 ohne die nachstehend gesondert anzuführenden Fahrzeuglieferungen)

018

 c) § 6 Abs. 1 Z 2 bis 6 sowie § 23 Abs. 5 (Seeschifffahrt, Luftfahrt, grenzüberschreitende
Personenbeförderung, Diplomaten, Reisevorleistungen im Drittlandsgebiet usw.)

 b) § 6 Abs. 1 Z 1 iVm § 8 (Lohnveredelungen)

Davon steuerfrei MIT Vorsteuerabzug gemäß
 a) § 6 Abs. 1 Z 1 iVm § 7 (Ausfuhrlieferungen)

017

011

0125

6

7

8

3

4

2

1

pk_forst
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 c) § 6 Abs. 1 Z               (übrige steuerfreie Umsätze ohne Vorsteuerabzug)

 b) § 6 Abs. 1 Z 27 (Kleinunternehmer)

Davon steuerfrei OHNE Vorsteuerabzug gemäß
 a) § 6 Abs. 1 Z 9 lit. a (Grundstücksumsätze)

016

019

  8% Zusatzsteuer für pauschalierte Landwirte

10% Zusatzsteuer für pauschalierte Landwirte

16% für Jungholz und Mittelberg

12% für Weinumsätze durch landwirtschaftliche Betriebe

10% ermäßigter Steuersatz

20% Normalsteuersatz

Davon sind zu versteuern mit:
UmsatzsteuerBemessungsgrundlage

038

052

035

025

029

022

Gesamtbetrag der steuerpflichtigen Lieferungen, sonstigen Leistungen und Eigenverbrauch
(einschließlich steuerpflichtiger Anzahlungen)

020

056

057

048

070

071

072

073

075

076

077

Bemessungsgrundlage

Weiters zu versteuern:
Steuerschuld gemäß § 11 Abs. 12 und 14, § 16 Abs. 2 sowie gemäß Art. 7 Abs. 4

Steuerschuld gemäß § 19 Abs. 1 zweiter Satz, § 19 Abs. 1b, 19 Abs. 1c sowie
gemäß Art. 25 Abs. 5

Steuerschuld gemäß § 19 Abs. 1a (Bauleistungen)

Innergemeinschaftliche Erwerbe:
 Gesamtbetrag der Bemessungsgrundlagen für
 innergemeinschaftliche Erwerbe

 Davon steuerfrei gemäß Art. 6 Abs. 2

Gesamtbetrag der steuerpflichtigen innergemeinschaftlichen Erwerbe

Davon sind zu versteuern mit:
 20% Normalsteuersatz

 10% ermäßigter Steuersatz

 16% für Jungholz und Mittelberg

Nicht zu versteuernde Erwerbe:
 Erwerbe gemäß Art. 3 Abs. 8 zweiter Satz, die im Mit-
 gliedstaat des Bestimmungslandes besteuert worden sind

Erwerbe gemäß Art. 3 Abs. 8 zweiter Satz, die gemäß
Art. 25 Abs. 2 im Inland als besteuert gelten

ÜBERTRAG (Umsatzsteuer)

U1, Seite 2, Version vom 06.10.2005

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Berechnung der abziehbaren Vorsteuer:
 Gesamtbetrag der Vorsteuern [einschließlich der pauschal ermittelten Vorsteuern

(Kennzahlen 084, 085, 086, 069, 078, 068, 079) aber ohne die übrigen gesondert
anzuführenden Vorsteuerbeträge (Kennzahlen 061, 083, 065, 066, 082, 064, 062,
063, 067)]

 In Kennzahl 060 enthaltene pauschal ermittelte Vorsteuern:
 a) Pauschalierung gemäß § 14 Abs. 1 Z 1 (Basispauschalierung)

b) Drogisten, Verordnung BGBl. II Nr. 229/1999

c) Bestimmte Gruppen von Unternehmern, Verordnung BGBl. Nr. 627/1983

d) Gaststätten- und Beherbergungsgewerbe, Verordnung BGBl. II Nr. 227/1999

e) Lebensmitteleinzel- oder Gemischtwarenhändler, Verordnung BGBl. II Nr. 228/1999

f) Handelsvertreter, Verordnung BGBl. II Nr. 95/2000

g) Künstler und Schriftsteller, Verordnung BGBl. II Nr. 417/2000

060

084

085

086

069

078

068

079

25

26



Steuerliche Vertretung (Name, Anschrift, Telefonnummer)

 Vorsteuern aus dem innergemeinschaftlichen Erwerb

 Vorsteuern betreffend die geschuldete, auf dem Abgabenkonto verbuchte Einfuhr- 
 umsatzsteuer (§ 12 Abs. 1 Z 2 lit. b)

Datum, Unterschrift bzw. firmenmäßige Zeichnung

Gesamtbetrag der abziehbaren Vorsteuer

 Berichtigung gemäß § 12 Abs. 10 und 11

 Berichtigung gemäß § 16

 Gesondert anzuführende Vorsteuerbeträge:
 Vorsteuern betreffend die entrichtete Einfuhrumsatzsteuer (§ 12 Abs. 1 Z 2 lit. a)

Sonstige Berichtigungen:

Zahllast (Plusvorzeichen) Gutschrift (Minusvorzeichen)

 Davon gemäß § 12 Abs. 3 iVm Abs. 4 und 5

 Vorsteuern gemäß § 12 Abs. 16 und Vorsteuern für innergemeinschaftliche Lieferungen
 neuer Fahrzeuge von Fahrzeuglieferern gemäß Art. 2

 Vorsteuern betreffend die Steuerschuld gemäß § 19 Abs. 1a (Bauleistungen)

 Vorsteuern betreffend die Steuerschuld gemäß § 19 Abs. 1 zweiter Satz, § 19 Abs. 1b, 
 19 Abs. 1c sowie gemäß Art. 25 Abs. 5

Hierauf entrichtete Vorauszahlungen (Minusvorzeichen) bzw. durchgeführte Gutschriften (Plusvorzeichen)

Ergibt Restschuld Gutschrift

Bitte zu beachten: Bestimmte nachteilige Folgen der nicht zeitgerechten Entrichtung der Umsatzsteuer-Vorauszahlungen
(Vollstreckungsmaßnahmen, Einleitung eines Finanzstrafverfahrens) können durch die umgehende Entrichtung der bereits fälligen
Restschuld vermieden werden.

Ich versichere, dass ich die vorstehenden Angaben nach bestem Wissen und Gewissen richtig und vollständig gemacht habe. Mir ist bekannt,
dass die Angaben überprüft werden und dass unrichtige oder unvollständige Angaben strafbar sind. Sollte ich nachträglich feststellen, dass die
vorstehende Erklärung unrichtig oder unvollständig ist, werde ich meiner Anzeigepflicht gemäß § 139 Bundesabgabenordnung unverzüglich
nachkommen.

Kammerumlagepflicht
(§ 122 Wirtschaftskammergesetz) liegt vor: ja nein

An Kammerumlage wurde für 2005 entrichtet:
(nur auszufüllen, wenn kein abweichendes Wirtschaftsjahr vorliegt)

U1, Seite 3, Version vom 06.10.2005

083

082

067

065

066

064

062

063

090

095

061
27

28

29

19

30

31

32

33

34

35



Mehr dazu im
Formular U 31!

IHRE VORANMELDUNG KÖNNEN SIE AUCH ÜBER INTERNET EINREICHEN!
FinanzOnline - Hotline: 0810 / 22 11 00
Steuerliche Informationen finden Sie in den Umsatzsteuerrichtlinien 2000
(www.bmf.gv.at, Steuern, Richtlinien Steuerrecht)
oder erhalten Sie bei Ihrem Finanzamt.

Umsatzsteuervoranmeldung
Unternehmer (Name, Anschrift, Telefonnummer)

000

001

011

012

015

017

018

019

016

020

Berechnung der Umsatzsteuer: Bemessungsgrundlage 1)
Beträge in Euro und Cent

 a) Gesamtbetrag der Bemessungsgrundlage für Lieferungen und sonstige Leistungen
 (ohne den nachstehend angeführten Eigenverbrauch) einschließlich Anzahlungen
 (jeweils ohne Umsatzsteuer)

b) zuzüglich Eigenverbrauch (§ 1 Abs. 1 Z 2, § 3 Abs. 2 und § 3a Abs. 1a)

SUMME

Davon steuerfrei MIT Vorsteuerabzug gemäß
 a) § 6 Abs. 1 Z 1 iVm § 7 (Ausfuhrlieferungen)

 b) § 6 Abs. 1 Z 1 iVm § 8 (Lohnveredelungen)

 c) § 6 Abs. 1 Z 2 bis 6 sowie § 23 Abs. 5 (Seeschifffahrt, Luftfahrt, grenzüberschreitende
Personenbeförderung, Diplomaten, Reisevorleistungen im Drittlandsgebiet usw.)

 d) Art. 6 Abs. 1 (innergemeinschaftliche Lieferungen
 ohne die nachstehend gesondert anzuführenden Fahrzeuglieferungen)

 e) Art. 6 Abs. 1, sofern Lieferungen neuer Fahrzeuge an Abnehmer ohne UID-Nummer bzw.
durch Fahrzeuglieferer gemäß Art. 2 erfolgten.

Davon steuerfrei OHNE Vorsteuerabzug gemäß
 a) § 6 Abs. 1 Z 9 lit. a (Grundstücksumsätze)

 b) § 6 Abs. 1 Z 27 (Kleinunternehmer)

 c) § 6 Abs. 1 Z               (übrige steuerfreie Umsätze ohne Vorsteuerabzug)

Gesamtbetrag der steuerpflichtigen Lieferungen, sonstigen Leistungen und Eigenverbrauch
(einschließlich steuerpflichtiger Anzahlungen)

1) Minusvorzeichen sind, soweit nicht vorgedruckt, beim Ausfüllen einzusetzen.

Zutreffendes bitte ankreuzen !

022

029

025

035

052

038

Bemessungsgrundlage Umsatzsteuer
Davon sind zu versteuern mit:

20% Normalsteuersatz

10% ermäßigter Steuersatz

12% für Weinumsätze durch landwirtschaftliche Betriebe

16% für Jungholz und Mittelberg

10% Zusatzsteuer für pauschalierte Landwirte

  8% Zusatzsteuer für pauschalierte Landwirte

NEU

ÜBERTRAG

021
 c) abzüglich Umsätze, für die die Steuerschuld gemäß § 19 Abs. 1 zweiter Satz sowie
 gemäß § 19 Abs. 1a, Abs. 1b, Abs. 1c auf den Leistungsempfänger übergegangen ist.

Jahrfür den Kalendermonat für das Kalendervierteljahr

Lieferungen, sonstige Leistungen und Eigenverbrauch:

EingangsvermerkAn das Finanzamt

U 30, Seite 1, Version vom 16.01.2006U 30 Bundesministerium für Finanzen
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Davon sind zu versteuern mit:
 20% Normalsteuersatz

 10% ermäßigter Steuersatz

 Vorsteuern aus dem innergemeinschaftlichen Erwerb

Erwerbe gemäß Art. 3 Abs. 8 zweiter Satz, die gemäß
Art. 25 Abs. 2 im Inland als besteuert gelten

Davon steuerfrei gemäß Art. 6 Abs. 2

Gesamtbetrag der Bemessungsgrundlagen für
innergemeinschaftliche Erwerbe

Bemessungsgrundlage

 Vorsteuern betreffend die Steuerschuld gemäß § 19 Abs. 1 zweiter Satz, § 19 Abs. 1c sowie
 gemäß Art. 25 Abs. 5

Nicht zu versteuernde Erwerbe:
 Erwerbe gemäß Art. 3 Abs. 8 zweiter Satz, die im Mit-
 gliedstaat des Bestimmungslandes besteuert worden sind

Gesamtbetrag der steuerpflichtigen innergemeinschaftlichen Erwerbe

 Vorsteuern betreffend die Steuerschuld gemäß § 19 Abs. 1a (Bauleistungen)

 Vorsteuern gemäß § 12 Abs. 16 und Vorsteuern für innergemeinschaftliche Lieferungen
 neuer Fahrzeuge von Fahrzeuglieferern gemäß Art. 2

 Davon gemäß § 12 Abs. 3 iVm Abs. 4 und 5

Überschuss (Gutschrift)Vorauszahlung (Zahllast)

Sonstige Berichtigungen:

 16% für Jungholz und Mittelberg

Berechnung der abziehbaren Vorsteuer:
 Gesamtbetrag der Vorsteuern (ohne die nachstehend gesondert anzuführenden Beträge)

 Vorsteuern betreffend die entrichtete Einfuhrumsatzsteuer (§ 12 Abs. 1 Z 2 lit. a)

 Berichtigung gemäß § 16

Weiters zu versteuern:
Steuerschuld gemäß § 11 Abs. 12 und 14, § 16 Abs. 2 sowie gemäß Art. 7 Abs. 4

Innergemeinschaftliche Erwerbe:

 Berichtigung gemäß § 12 Abs. 10 und 11

Steuerschuld gemäß § 19 Abs. 1 zweiter Satz, § 19 Abs. 1c sowie gemäß Art. 25 Abs. 5

Gesamtbetrag der abziehbaren Vorsteuer

ÜBERTRAG

Steuerschuld gemäß § 19 Abs. 1a (Bauleistungen)
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073
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072
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071
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076

048

087

Ich beantrage die Verwendung des unter der Kennzahl 095
ausgewiesenen Überschusses zur Abdeckung von Abgaben.

Ich versichere, dass ich die vorstehenden Angaben nach bestem Wissen und Gewissen richtig und vollständig gemacht habe.

Steuerliche Vertretung (Name, Anschrift, Telefon/Telefaxnummer)

Datum, Unterschrift bzw. firmenmäßige Zeichnung

Der vorliegenden Umsatzsteuervoranmeldung liegt das Umsatzsteuergesetz 1994 in der ab 2006 gültigen Fassung
zugrunde. Für weitere Informationen (auch über steuerliche Bestimmungen der Vorjahre) stehen Ihnen die
Bediensteten Ihres zuständigen Finanzamtes gerne zur Verfügung.

Ich übermittle Rechnungen (Kopien von Rechnungen).

 Vorsteuern betreffend die geschuldete, auf dem Abgabenkonto
 verbuchte Einfuhrumsatzsteuer (§ 12 Abs. 1 Z 2 lit. b) 083

U 30, Seite 2, Version vom 16.01.2006

Steuerschuld gemäß § 19 Abs. 1b (Sicherungseigentum, Vorbehaltseigentum und
Grundstücke im Zwangsversteigerungsverfahren) 044

 Vorsteuern betreffend die Steuerschuld gemäß § 19 Abs. 1b (Sicherungseigentum,
Vorbehaltseigentum und Grundstücke im Zwangsversteigerungsverfahren)

082



U 15  Bundesministerium für Finanzen

An das Finanzamt

Antrag auf Vergabe einer Umsatzsteuer-Identifikationsnummer

Ich beantrage die Vergabe einer Umsatzsteuer-Identifikationsnummer.

Steuerliche Vertretung (Name, Anschrift, Telefon/Telefaxnummer)

Datum und Unterschrift bzw. firmenmäßige Zeichnung

Nur vom Finanzamt auszufüllen!

1. Veranlagungsleitstelle: Zutreffendes ist anzukreuzen     !

Es wurde eine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer vergeben.

Es wurde keine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer vergeben. Bescheid Verf 36 ausgefertigt.

2. Referat

Zur Ablage im Veranlagungsakt.
Datum, Handzeichen

Zutreffendes bitte ankreuzen     !

(ausgenommen juristische Personen, die nicht Unternehmer sind) innergemeinschaftliche Lieferungen ausge-
führt werden.

auf die Erwerbsschwelle verzichtet wird (schriftliche Verzichtserklärung ergeht gesondert),

die innergemeinschaftlichen Erwerbe im vorangegangenen Kalenderjahr 11.000 Euro (Erwerbsschwelle) über-
stiegen haben bzw. diesen Betrag im laufenden Kalenderjahr voraussichtlich übersteigen werden,

neue Fahrzeuge oder verbrauchsteuerpflichtige Waren erworben werden,

Die UID-Nummer wird benötigt weil:

Ich führe ausschließlich Umsätze aus, die zum Ausschluss vom Vorsteuerabzug führen.

Ich führe Umsätze aus, die ausschließlich nach § 22 UStG 1994 zu versteuern sind.

Wir sind eine juristische Person, die nicht Unternehmer ist.

Angabe anderer Gründe:

ReferatSteuernummer

Eingangsvermerk des Finanzamtes

Name bzw. Firmenbezeichnung und Ort der Leitung des Unternehmens Telefonnummer

Telefaxnummer
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Erläuterungen

Unternehmer, die zum Vorsteuerabzug (auch teilweise) berechtigt sind, haben grundsätzlich Anspruch auf
Erteilung einer Umsatzsteuer-Identifikationsnummer.
Unternehmer,
- die ausschließlich steuerfreie Umsätze ausführen, die zum vollen Ausschluss vom Vorsteuerabzug führen und
- Unternehmer, die ausschließlich Umsätze im Rahmen eines land- und forstwirtschaftlichen Betriebes ausführen,

auf die sie die Durchschnittssatzbesteuerung gemäß § 22 UStG 1994 anwenden,
erhalten nach Artikel 28 der Binnenmarktregelung nur dann eine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer, wenn sie
diese für innergemeinschaftliche Erwerbe oder innergemeinschaftliche Lieferungen benötigen.

Fahrzeuglieferer (Art. 2 der Binnenmarktregelung) erhalten auf Grund dieser Tätigkeit keine Umsatz-
steuer-Identifikationsnummer.

Juristische Personen, die nicht Unternehmer sind oder Gegenstände nicht für ihre Unternehmen erwerben,
erhalten eine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer, wenn sie diese für innergemeinschaftliche Erwerbe benötigen.
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LBG-Agrarsoftware LBG Computerdienst Ges.m.b.H.
2100 Korneuburg, Kwizdastraße 15

Tel (02262) 64 234
Fax (02262) 64 234-94
e-mail: info@lbg-cd.at

http://www.lbg-cd.at

LBG – FELDPLANER

Antragstellung — MFA, Betriebspla-
nung, Feld– und Grundstücksverwal-
tung, Anbauplanerstellung, Ausdruck
der Anträge, ÖPUL 2000,  Verzichts-
maßnahmen, Gesamtbetriebsumwelt-
förderungen, …

LBG – BODENWÄCHTER

Führung der Aufzeichnungen, Dün-
gerbedarfsberechnung, Erfüllung der
Aufzeichnungspflichten, Überwa-
chung der Förderungsrichtlinien, Inte-
grierte Lagerverwaltung, Deckungs-
beitragsberechnung, …  

LBG – SAUENPLANER

Zucht und Mast in einem Programm,
Indexberechnung und Gewichtskur-
ven, Terminkalender mit Wochentags-
wahl, Arbeitspläne, Gruppenbuchung
möglich, Tiergesundheitsdienst, ÖPUL
GVE, Dung GVE, Meldungen an die
„Zentrale Schweinedatenbank“ 

LBG – MILCHRATION

Rationsberechnung in der Milchvieh-
haltung, Futtermittelauswahl, RNB-
Ausgleich, Kraftfuttermischungen,
Leistungskontrolle, Rassentypen-
berücksichtigung, Anlage eigener 
Futtermittel, Optimierung, … 

LBG – LANDKARTE

Grafische Darstellung der Grund-
stücksflächen, Anbauplanung und
Schlagteilung, Ausdruck von Schlag-
skizzen oder Übersichtsplänen.
Import von GPS gemessenen Flächen-
daten sowie eines digitalen Grund-
stückskatasters oder eines referen-
zierten Orthofotos.

LBG – KELLERBUCH

Ersatz für amtliches Kellerbuch, 
Erntemeldung, Bestandesmeldung, 
Lagerführung, Rechnungslegung,
Mahnwesen, Steuerabrechnung, 
Kundenverwaltung, Gebindeaufzeich-
nung, Buschenschank, Serienbriefe, …  

LBG – AB HOF

Kunden- und Artikelverwaltung 
für Direktvermarkter, Lagerführung, 
Rechnungslegung, Mahnwesen, 
Steuerabrechnung, Gebindeauf-
zeichnung, Serienbriefe, Umsatz-
prognosen, Bestellungen, Liefer-
scheine...  

LBG – MILCH- UND MUTTERKUH

Herdenverwaltung, Terminverwaltung,
Prämienverwaltung, Ausdruck der
amtlichen Formulare, Zugangs– und
Abgangsmeldungen, Leistungsaus-
wertungen, Laktationskurven, Tier-
anträge, Bestandesverzeichnis;
auch zur Rindermast geeignet    



LBG – persönlich. kompetent. nah.  österreichweit.  www.lbg.at

... IN NIEDERÖSTERREICH

Gänserndorf, Eichamtstr. 5-7, Tel (02282) 2520, gaenserndorf@lbg.at
Kontakt: StB Wolfgang Obermaier

Gloggnitz, Wiener Straße 2, Tel (02662) 42050, gloggnitz@lbg.at
Kontakt: StB/UB Dr. Helmut Tacho

Gmünd, Schloßparkg. 6, Tel (02852) 52637, 52703, gmuend@lbg.at
Kontakt: StB/UB Herbert Bier

Hollabrunn, Amtsgasse 21, Tel (02952) 2305-0, hollabrunn@lbg.at
Kontakt: StB Mag. Gerhard Staribacher

Horn, Josef-Kirchner-G. 5, Tel (02982) 2871-0, 2872, horn@lbg.at
Kontakt: StB Konrad Bruckner

Mistelbach, Franz-Josef-Straße 38, Tel (02572) 3842, mistelbach@lbg.at
Kontakt: Günter Mayer, StB Univ-Lekt. DI Dr. Christian Urban*

Neunkirchen, Rohrbacherstr. 44, Tel (02635) 62677, 63296, neunkirchen@lbg.at
Kontakt: StB/UB Franz Reisenbauer 

St. Pölten, Bräuhausg. 5/2/8, Tel (02742) 355660, 355661, st-poelten@lbg.at
Kontakt: WP/StB Ing. Alois Nöstler

Waidhofen/Thaya, Raiffeisenpromenade 2/1/6, Tel (02842) 53412, waidhofen@lbg.at
Kontakt: StB Mag. Thomas Lebersorger

Wr. Neustadt, Reyergasse 19, Tel (02622) 23480, 23444, wr-neustadt@lbg.at
Kontakt: StB Mag. Michaela Fuchs

... IM BURGENLAND

LBG Wirtschaftstreuhand Österreich ...

Eisenstadt, Ruster Straße 12-16, Tel (02682) 62195, 62196, eisenstadt@lbg.at
Kontakt: StB Dr. Josef Nemeth*

Großpetersdorf, Ungarnstraße 10, Tel (03362) 7346, 7454, grosspetersdorf@lbg.at
Kontakt: StB Mag. Raimund Liebich

Mattersburg, Gustav-Degen-Gasse 3a, Tel (02626) 62317, mattersburg@lbg.at
Kontakt: StB Mag. Erich Ostermayer

Neusiedl/See, Franz-Liszt-G. 25-27, Tel (02167) 2495-0, 2073, neusiedl@lbg.at
Kontakt: StB/UB Mag. Michael Ritter

Oberpullendorf, Hauptstr. 34/2, Tel (02612) 42319, oberpullendorf@lbg.at
Kontakt: StB Ilse Hofstädter

Oberwart, Wiener Straße 9-11, Tel (03352) 33415, oberwart@lbg.at
Kontakt: StB Mag. Friedrich Hofmann

... IN DER STEIERMARK

Bruck/Mur, Koloman-Wallisch-Pl. 10, Tel (03862) 51055, bruck@lbg.at
Kontakt: WP/StB Mag. Hermann Strallhofer

Graz, Niesenbergerg. 37, Tel (0316) 720200, graz@lbg.at
Kontakt: WP/StB/UB Mag. Erhard Lausegger*, WP/StB Mag. Bernhard Pucher

Judenburg, Herrengasse 13, Tel (03572) 82415, 85417, judenburg@lbg.at
Kontakt: Mag. Ingrid Hüttinger, StB Mag. Alexandra Gerngroß-Schart

Leibnitz, Leitringer Straße 4, Tel (03452) 84949, leibnitz@lbg.at
Kontakt: WP/StB/UB Mag. Erhard Lausegger*, Mag. Wolfgang Pirker

Liezen, Hauptplatz 3, Tel (03612) 23720, 24020, liezen@lbg.at
Kontakt: StB Mag. Wilhelm Gohay

... IN OBERÖSTERREICH

Linz, Hasnerstraße 2, Tel (0732) 655172, 655173, linz@lbg.at
Kontakt: StB Günther Kraus, StB DI Franz Schachner

Ried, Bahnhofstraße 39b, Tel (07752) 85441, 85442, ried@lbg.at
Kontakt: StB Norbert Haitzinger

Steyr, Berggasse 50, Tel (07252) 53556-0, steyr@lbg.at
Kontakt: StB Wolfgang Stacherl

... IN SALZBURG

Salzburg, St.-Julien-Str. 1, Tel (0662) 876531, salzburg@lbg.at
Kontakt: StB Ing. Martin Traintinger, StB Mag. Thomas Leimböck

... IN TIROL

Innsbruck, Lieberstraße 3, Tel (0512) 586453, innsbruck@lbg.at
Kontakt: StB Mag. Arnulf Perkounigg
Kanzleigemeinschaft mit StB Mag. Günther Bangratz

... IN KÄRNTEN

Klagenfurt, Villacher Ring 11, Tel (0463) 57187, klagenfurt@lbg.at
Kontakt: StB Dr. Andreas Kogler

Villach, Meerbothstraße 19, Tel (04242) 27494, villach@lbg.at
Kontakt: WP/StB/UB Mag. Erhard Lausegger*

Wolfsberg, Johann-Offner-Straße 26, Tel (04352) 4847, wolfsberg@lbg.at
Kontakt: StB Monika Rieberer

... IN WIEN

WP/StB/UB Mag. Heinz Harb*
DI Martin Hellmayr
StB Mag. Alexander Komarek, LL.M. 
StB Mag. Alfred Komarek

WP/StB Dr. Harald Manessinger
StB Ing. Karl Mitteröcker
StB/UB Mag. Günter Peklo
StB MMag. Dr. Erich Schiff
StB Univ-Lekt. DI Dr. Christian Urban*

LBG Computerdienst Ges.m.b.H., Korneuburg, Kwizdastraße 15, Tel: +43/2262/64234, E-mail: info@lbg-cd.at, Kontakt: Leopold Kainzbauer, Dr. Ernst Röhrling
LBG Consulting GmbH, Wien, Boerhaavegasse 6, Tel: +43/1/53105-0, E-mail: consulting@lbg.at, Kontakt: Mag. Thomas Klikovics
LBG Österreich Wirtschaftsprüfung GmbH, Wien, Boerhaavegasse 6, Tel: +43/1/53105-0, E-mail: office@lbg.at, Kontakt: WP/StB Mag. Heinz Harb, WP/StB Mag. Erhard Lausegger

Unsere Kunden

KMUs - Klein- und Mittelbetriebe,
Ärzte, Anwälte, Apotheker, 
Ziviltechniker, Selbstständige, Agrar,
Konzerntöchter, Familienbetriebe –
das ist unsere Beratungswelt bei LBG!

Unsere Leistungen

Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung,
Buchhaltung, Bilanz, Gutachten,
Personalverrechnung,
Sozialversicherung, Arbeitsrecht,
Kalkulation, Planung, Kostenrechnung

Unsere Berater

Engagierte LBG-Teams in Ihrer Region 
für Ihre individuelle Beratung vor Ort.
Erfahrungs- und fachlicher Austausch,
Spezialisten und Qualitätsstandards -
österreichweit zu Ihrem Vorteil!

Steuer- und Wirtschaftstipps 

Alle zwei Wochen Nützliches für Ihr
Unternehmen: Online immer auf dem
neuesten Stand mit unserem aktuellen
LBG-Newsletter. Kostenlos bestellen
unter www.lbg.at!

LBG Wirtschaftstreuhand und Beratungsgesellschaft m.b.H.

Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
1030 Wien, Boerhaavegasse 6, Tel: +43/1/53105-0, Fax: +43/1/53105-414, E-mail: office@lbg.at

Ein Unternehmen – 400 Mitarbeiter – 50 Steuerberater, Wirtschaftsprüfer
30 regionale, persönlich geführte Beratungsteams – österreichweit

Geschäftsführung:
WP/StB Mag. Heinz Harb, h.harb@lbg.at
WP/StB Mag. Erhard Lausegger, e.lausegger@lbg.at

Kommunikation und Presseauskünfte:
Dr. Birgit Pfefferl, b.pfefferl@lbg.at

Wien, Boerhaavegasse 6, Tel (01) 53105-0, office@lbg.at
Kontakt:

Berufsbefugnisse:
WP......Beeideter Wirtschaftsprüfer
StB.....Steuerberater
UB......Unternehmensberater
*.........Gerichtlich beeideter 

Sachverständiger




